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Neues aus der Rechtsprechung 

Kündigung wegen Äußerungen in einer Chatgruppe 

Wer sich in Chatgruppen von Instant-Messaging-Diensten wie WhatsApp 

den Frust von der Seele schreibt, muss mit erheblichen arbeitsrechtlichen 

Konsequenzen rechnen. Arbeitnehmer, die sich in privaten Chatgruppen be-

leidigend und menschenverachtend über andere Betriebsangehörige äußern, 

können einer Kündigung nur im Ausnahmefall eine berechtigte Vertrau-

lichkeitserwartung in Bezug auf ihre Nachrichten entgegenhalten. Das hat 

das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 24. August 2023 

(Az. 2 AZR 17/23, bislang nur als Pressemitteilung veröffentlicht) ent-

schieden.  

Der Kläger war seit 2014 Mitglied einer WhatsApp-Gruppe, die zu-

letzt aus insgesamt sieben befreundeten und zum Teil miteinander 

verwandten Kollegen bestand. Neben privaten Themen ging es in 

den Chats auch um Arbeitsplatzkonflikte. Dabei äußerte der Kläger 

sich in stark beleidigender und menschenverachtender Weise über 

Vorgesetzte und Arbeitskollegen. So enthielt der Chatverlauf unter 

anderem Äußerungen wie: „Der Pole ist der Schlimmste“, „aber erst den 

Polakken umnieten der ist der schlimmste“, „Und die Neeger kommen“, „ja, 

die Moslems sind dem gemeinen Juden recht ähnlich was Geschäfte angeht, 

allerdings 7 Klassen tiefer, Ziegen, Kiosk und gebrauchte statt Banken, Me-

dien und Firmen“ und „der soll seine Fresse halten, sonst läuft bald ‚spiel 

mir das Lied vom Tod‘ noch mal im Kino“. Nachdem die Beklagte zufäl-

lig Kenntnis von dem Inhalt des Chatverlaufs erlangt hatte, kündigte 

sie das Arbeitsverhältnis des Klägers außerordentlich fristlos.  

Sowohl das Arbeitsgericht Hannover als auch das Landesarbeitsge-

richt Niedersachsen gaben der Kündigungsschutzklage des Klägers 

statt. Das LAG stellte dabei maßgeblich auf die Umstände ab, unter 

denen die Äußerungen des Klägers gefallen waren. Diese seien Be-

standteil einer vertraulichen Kommunikation zwischen den Teilneh-

mern der Chatgruppe gewesen und genössen als solchen verfas-

sungsrechtlichen Schutz, der dem Schutz der Ehre der durch die Äu-

ßerungen betroffenen Personen vorgehe. Zwar sei mit der Kommu-

nikation über WhatsApp ein erhöhtes Risiko verbunden. Während 

   

 

  

Newsletter Arbeitsrecht 

Oktober 2023 

 



 

2 

das gesprochene Wort flüchtig sei, werde die Kommunikation in ei-

nem WhatsApp-Chat dokumentiert. Somit seien Äußerungen auch 

noch nach vielen Jahren vollständig nachvollziehbar und belegbar. 

Dies schränke jedoch die Vertraulichkeit der Kommunikation nicht 

ein, so das LAG. Der Austausch zwischen dem Kläger und den an-

deren Mitgliedern der Chatgruppe sei auf Vertraulichkeit ausgerich-

tet gewesen. Diese hätten Ende-zu-Ende verschlüsselte Nachrichten 

ausgetauscht und seien langjährig befreundet; zwei Mitglieder seien 

sogar miteinander verwandt. 

Das BAG hat anders entschieden. Eine Vertraulichkeitserwartung sei 

nur dann berechtigt, wenn die Mitglieder einer Chatgruppe den be-

sonderen persönlichkeitsrechtlichen Schutz einer Sphäre vertrau-

licher Kommunikation in Anspruch nehmen könnten. Dies wiede-

rum sei abhängig von dem Inhalt der ausgetauschten Nachrichten 

sowie der Größe und personellen Zusammensetzung der Chat-

gruppe. Handele es sich bei den Nachrichten – wie vorliegend – um 

beleidigende und menschenverachtende Äußerungen über Be-

triebsangehörige, bedürfe es einer besonderen Darlegung, warum 

der Arbeitnehmer berechtigt erwarten konnte, dass der Inhalt sei-

ner Nachrichten von keinem Gruppenmitglied an einen Dritten 

weitergegeben werde.  

Das BAG hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das 

LAG zurückgewiesen. Der Kläger wird nun darlegen müssen, wa-

rum er angesichts der Größe der Chatgruppe, ihrer geänderten Zu-

sammensetzung, der unterschiedlichen Beteiligung der Gruppen-

mitglieder an den Chats und der Nutzung eines auf schnelle Wei-

terleitung von Äußerungen angelegten Mediums eine berechtigte 

Vertraulichkeitserwartung haben durfte. Angesicht dieser hohen An-

forderungen, ist zweifelhaft, dass ihm dies gelingen wird. 

Das Urteil ist aus Arbeitgebersicht erfreulich, da es diesen erleichtert, 

gegen „hetzende“ Arbeitnehmer vorzugehen. Das setzt natürlich vo-

raus, dass sie von solchen Vorgängen überhaupt Kenntnis erlangen. 

Zudem ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob Äußerungen tatsächlich 

zum Anlass für eine Kündigung genommen werden dürfen oder 

diese aufgrund der konkreten Umstände der Sphäre vertraulicher 

Kommunikation zuzurechnen sind.  
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